
Kasse Ii id) e

Mit Hoch - Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO,

1758 .

Jahr

Montag den i9ten Jnnii.

25 .

Stück.

I. Citatio Creditorum*
0 Nachdem über des verdorbenen Medicinae Practíci , Johann Friedrich Domeyers

lassenschafft, ein Concuisus Creditorum entstanden und terminus ad liqmdandum stUJ
Dienstag den i8ten Julii a c. angesetzet worden; Als wird ein solches nicht nur yl^nmr
össcnllich bekandt gemacht, sondern auch es werden, so bald sämtliche Domeymsche re-

ditores edictaliter cmret und vorgeladen, daß sie in praefixo Entweder lN P kson ooer ja^
sam instruirte Bevollmächtigte morgens 9 Uhr vor hiesigen ^Dtadt-Gerlcht ohnausdlelvucy
erscheinen und ihre Oedita behörig Hquidiren, oder gewiß zu gewärtigen haden, cay
sie hernach mit ihrer Forderung nicht weiter gehöret, sondern darnnt xraeclumret werden
sollen. Witzenhausen den sten May 1758. ^ ^ ^c„iua

Gberschulrheiß, Bumepmerster und Rath daseU&gt;jr.
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